
 

18. Wahlperiode 04.06.2019 Drucksache 18/2366 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Dominik Spitzer, Julika Sandt, Alexander 
Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Sektorengrenzen überwinden – mehr Flexibilität für die Kurzzeitpflege 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird dazu aufgefordert, in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Sekto-
renübergreifende Versorgung“ auf praktikable Lösungen zu drängen, um freie Kapazi-
täten im Krankenhaus für die Kurzzeitpflege mit Pflegegrad flexibel nutzbar zu machen. 

 

 

Begründung: 

Im Augenblick ist Kurzzeitpflege auf Grundlage zwei verschiedener Rechtsgrundlagen 
im Krankenhaus möglich. Zum einen wurde durch das Krankenhausstrukturgesetz 
(KHSG) mit § 39c Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) ein Leistungsanspruch bei 
fehlender Pflegebedürftigkeit verankert. Die pflegebedingten Aufwendungen sind bis zu 
einem Gesamtbetrag von 1.612 Euro pro Jahr von der Krankenkasse zu tragen. In Bay-
ern schließen Krankenkassen zur Erbringung von Kurzzeitpflege mit geeigneten Ein-
richtungen Verträge nach § 72 SGB XI. 

Zum anderen besteht für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 ein Anspruch auf 
Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI. Auch hier gilt, dass der Anspruch auf Kurzzeitpflege 
auf max. acht Wochen im Jahr begrenzt ist. „Die Pflegekasse übernimmt die pflegebe-
dingten Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Betreuung sowie die Auf-
wendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege bis zu dem Gesamt-
betrag von 1.612 Euro im Kalenderjahr. Der Leistungsbetrag nach Satz 2 kann um bis 
zu 1.612 Euro aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Verhinderungs-
pflege nach § 39 Abs. 1 Satz 3 SGB XI auf insgesamt bis zu 3.224 Euro im Kalenderjahr 
erhöht werden“ (§ 42 Abs. 2 SGB XI Kurzzeitpflege). 

Wie aus der Unterrichtung der Bundesregierung „Bericht des GKV-Spitzenverbandes 
zu den Erfahrungen mit der Einführung der Kurzzeitpflege bei fehlender Pflegebedürf-
tigkeit“ (BT-Drs. 19/6933) vom 07.01.2019 zu entnehmen ist, wird „Kurzzeitpflege bun-
desweit in verschiedenen Organisationsformen und Strukturen erbracht: Überwiegend 
wird Kurzzeitpflege in Form flexibel nutzbarer, sogenannter eingestreuter Kurzzeitpfle-
geplätze in stationären Pflegeeinrichtungen angeboten. Die eingestreuten Kurzzeitpfle-
geplätze der Pflegeeinrichtung stehen so wahlweise für die Kurzzeitpflege oder vollsta-
tionäre Pflege zur Verfügung. Daneben haben sich eigenständige Organisationsformen 
der Kurzzeitpflege als sogenannte solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtungen und eigenstän-
dige Strukturen im Sinne einer solitären Kurzzeitpflege innerhalb einer stationären Pfle-
geeinrichtung etabliert“ (Unterrichtung, Satz 4 Punkt 2). Die eingestreuten Kurzzeitpfle-
geplätze decken einen enorm wichtigen Bedarf ab. Jedoch ist die Möglichkeit der Nut-
zung nicht belegter Betten im Krankenhaus für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5 
nicht im gleichen Maße praktikabel, da die Anforderungen der Verträge der Kassen bei 
gemischten Einrichtungen einer konkreten räumlichen und personellen Zuordnung be-
dürfen. Aus Sicht des Landtags sollte auch für Pflegebedürftige mit einem Pflegegrad 
auf Grundlage § 42 SGB XI die Nutzung von nicht belegten Krankenhausbetten durch 
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flexible Rahmenbedingungen zur gelebten Realität werden. Durch die Nutzung freier 
Kapazitäten im Krankenhaus ist einerseits dem Krankenhausträger, wie auch dem Pfle-
gebedürftigen und seinen Angehörigen geholfen. Darüber hinaus wird die sektoren-
übergreifende Versorgung von pflegebedürftigen Menschen verbessert und dem unbe-
strittenen Bedarf an Kurzzeitpflegeplätzen kann wohnortnah, schneller und gezielter 
entsprochen werden. 

 


